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N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 
 

aufgenommen am Donnerstag, dem 07.05.2009 anlässlich der Sitzung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 
�
Anwesend:  
 
Bürgermeister:  Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 
 

Anwesende:  Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 
Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 226 
Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265 
Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 
Paul Bevc, 9135 Lobnig (Ersatz) 
Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich, 9135 Bad Eisenkappel 59 
Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 
Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 
Hans Georg Lopar, 9135 Vellach 61 
Martina Hiessberger, 9135 Vellach 59 
Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 
Roman Wutte, 9135 Vellach 92 
Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 
Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 
Richard �upanc, 9135 Vellach 45 
Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146 
Dr. Stefan Merka� , 9135 Vellach 4 

 
 
Entschuldigt abwesend: Christian Varch                 
 
Ersatzmitglieder:   Paul Bevc 
   
Beginn:    19.30 Uhr 
�
�
�
�
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Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die 
Besucher, stellt die Beschlussfähigkeit als gegeben fest und eröffnet die 
Sitzung. 
 
 
Tagesordnung:   
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           Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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� Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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  Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik�
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� Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik�
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� Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

�������,�	%������	
����
���-����������	
��*
���.��� ����������
������
���������������0���!�	
������������
����������
�
� Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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� Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Hans GeorgLopar 
�
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Berichterstatter im Gemeinderat: GV Elisabeth Lobnik 
�
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� Berichterstatter im Gemeinderat: GV Helmut Malle 
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 Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
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             Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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1. Bestellung der Protokollprüfer 
 
Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

 
 
Um die Bestellung der Protokollprüfer für die gesamte Gemeinderatsperiode 
zu erleichtern, wird vorgeschlagen, gleich wie in der Vorperiode eine 
Gesamtreihenfolge zu beschließen, welche in Hinkunft vom Amt vorbereitet 
und als Protokollprüfer vorgeschlagen werden.  
 
Um die Reihung nach der Mandatsverteilung und somit dem Wahlergebnis 
gerecht zu gestalten, wird vorgeschlagen, folgende Reihenfolge für die 
Bestellung der Protokollprüfer heranzuziehen: 
 
 
Bei jeder Sitzung ein Gemeinderatsmitglied der SPÖ Fraktion und 
abwechselnd ein Gemeinderatsmitglied der BZÖ, EL sowie jedes zweite 
Mal ein Mitglied der ÖVP und GESK. Bei dieser Reihenfolge werden die 
Mitglieder des Gemeindevorstandes außer Acht gelassen. 
 
 
Laut diesem Vorschlag würden für die gegenständliche Sitzung Frau Evelin 
Pircer sowie Frau Martina Hiessberger als Protokollprüferinnen fungieren. 
 

 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 
2.  Bildung und Wahl der Ausschüsse gemäß § 26 K-AGO  
 

        Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

 
Bei der konstituierenden Sitzung am 8. April 2009 hat der Bürgermeister mit 
den Gemeinderatsfraktionen BZÖ, EL, ÖVP und GESK - welche von neun 
Gemeinderäten unterzeichnet wurden – einen Antrag auf Bildung von 
Ausschüssen eingebracht.  
 

Antrag:  
 
Es wird der Antrag gestellt, Frau Evelin Pircer sowie Frau Martina 
Hiessberger als Protokollprüferinnen für die gegenständliche Sitzung zu 
bestellen.�
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Dieser Antrag konnte nicht mehr zur Abstimmung gelangen, zumal die 
Gemeinderäte der SPÖ Fraktion von der Sitzung ausgezogen sind und 
dadurch die geforderte Anwesenheitspflicht von 2/3 der Mitglieder nicht 
mehr gegeben war.  
 
Mittlerweile fand eine Sitzung des Gemeindevorstandes statt und wurde in 
dieser Sitzung eine einvernehmliche Lösung bzw. ein einvernehmlicher 
Antrag gestellt. Diesem Antrag treten auch die beiden nicht im 
Gemeindevorstand vertretenen Fraktionen (ÖVP und GESK) bei.  
 
 

 
 
Die Zahl der Mitglieder soll für den Ausschuss für die Angelegenheiten der 
Kontrolle und Gebarung mit fünf und in allen weiteren Ausschüssen sechs 
Mitglieder betragen.  
 
 
1.)  Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung  

Wirkungskreis: Die entsprechend der Bestimmungen der Kärntner 
Allgemeinen Gemeindeordnung und der Allgemeinen 
Gemeindehaushaltsordnung vorgeschriebenen Kontrolltätigkeit.  
 
2.) Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und  En ergie 
 
Wirkungskreis: Alle Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, 
Veterinärwesen, Jagd, Grundverkehr die Verwaltung des 
landwirtschaftlichen Grundbesitzes der Gemeinde, Angelegenheiten 
betreffend die erneuerbaren Energie sowie grenzüberschreitenden 
Angelegenheiten  
 
3.) Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit 
 
Wirkungskreis: Angelegenheiten des Familien und Sozialwesens, der 
Gesundheit, der Alten- und Jugendbetreuung, des Sportes sowie des 
Schul- und Kindergartenwesens. 
 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt unter Einbeziehung der ÖVP und GESK an 
den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehend 
angeführte Ausschüsse mit dem beschriebenen Wirkungskreis 
festsetzen: 
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4.) Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft  
 
Wirkungskreis: Alle Angelegenheiten der Finanzverwaltung, alle abgaben- 
und gebührenrechtliche Maßnahmen, die Finanzierung der Vorhaben, die 
Verwaltung und Führung des Wirtschaftshofes und der 
Wirtschaftsunternehmen der Gemeinde. 
 
5.) Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 
 
Wirkungskreis: Angelegenheiten betreffend des Umweltschutz, Müllabfuhr, 
alle Angelegenheiten betreffend die Raumordnung, insbesondere des 
Flächenwidmungsplanes und der Bebauungspläne, Angelegenheiten des 
Straßenrechtes, die Straßenerhaltung, Verwaltung und Führung des 
Wirtschaftshofes, Gewässerverbauung, alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 
Kanalisation , Wasserversorgung und Gebäudeverwaltung. 
 
 
6.) Ausschuss für Tourismus und  Kultur  
 
Wirkungskreis: Alle Angelegenheiten des Tourismus und der Kultur 
 
 
Die Obmänner und die sonstigen Mitglieder der Ausschüsse sind vom 
Gemeinderat aus seiner Mitte nach dem Verhältniswahlrecht zu wählen. 
 
Daraus ergibt sich, dass bei der Bildung von insgesamt sechs Ausschüssen 
der ÖVP-Gemeinderatsfraktion das Recht auf Erstattung des 
Wahlvorschlages für den Obmann des Ausschusses für die Kontrolle der 
Gebarung (§ 26 Abs. 4 K-AGO), der BZÖ- Gemeinderatsfraktion das 
Vorschlagsrecht für einen Ausschussobmann, der EL- Gemeinderatsfraktion 
das Vorschlagsrecht für einen Ausschussobmann und der SPÖ-
Gemeinderatsfraktion das Vorschlagsrecht für drei Ausschussobleute 
zusteht. 
 
Der Gemeindevorstand unter Einbeziehung der ÖVP und der GESK-
Gemeinderatsfraktion stellt den Antrag, der Gemeinderat möge  
 
 
der SPÖ-Gemeinderatsfraktion das Recht auf Erstattu ng des 
Wahlvorschlages für den  Obmann des 
 

- Ausschusses für Umweltschutz und Bauwesen 
- Ausschusses für Familie, Soziales und Gesundheit 
- Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft 
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der BZÖ- Gemeinderatsfraktion das Recht auf Erstatt ung des          
Wahlvorschlages für den Obmann des  
 

- Ausschusses für Tourismus und Kultur 
 
der EL- Gemeinderatsfraktion das Recht auf Erstattu ng des 
Wahlvorschlages für den Obmann des 
 

- Ausschusses Land- und Forstwirtschaft und  Energie 
 
der ÖVP-Gemeinderatsfraktion das Recht auf Erstattu ng des 
Wahlvorschlages für den Obmann des  
 

- Ausschusses für die Kontrolle der Gebarung 
 
zuweisen. 
 
 
Bei allen Ausschüssen, mit Ausnahme des Ausschusses für die Kontrolle 
der Gebarung, steht das Vorschlagsrecht der  
 
SPÖ für drei Mitglieder,  
dem BZÖ für ein Mitglied  
und der EL für ein Mitglied zu.  
 
Im Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie verzichtet die 
SPÖ-Gemeinderatsfraktion zugunsten der in den Ausschüssen nicht 
vertretenen Fraktion der GESK auf ein ihr zustehendes Mandat und ist in 
diesem Ausschuss mit zwei Mitgliedern vertreten.  
 
Die EL-Gemeinderatsfraktion verzichtet zugunsten des GESK Mitgliedes im 
Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und Energie auf das Recht auf 
Erstattung des Wahlvorschlages für den Obmann. 
 
 
Die Zusammensetzung der Ausschüsse ergibt sich demn ach wie folgt:  
 
1. Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung  
 
Obmann: ÖVP 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: BZÖ 
Mitglied: EL 
Mitglied: SPÖ 
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2.) Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und  En ergie 
 
Obmann: GESK 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: BZÖ 
Mitglied: EL 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: ÖVP 
 
3.) Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit 
 
Obmann: SPÖ 
Mitglied: BZÖ 
Mitglied: EL 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: ÖVP 
 
4.) Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft  
 
Obmann: SPÖ 
Mitglied: BZÖ 
Mitglied: EL 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: ÖVP 
 
5.) Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 
 
Obmann: SPÖ 
Mitglied: BZÖ 
Mitglied: EL 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: ÖVP 
 
6.) Ausschuss für Tourismus und  Kultur  
 
Obmann: BZÖ 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: EL 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: SPÖ 
Mitglied: ÖVP 
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Der Herr Gemeinderat Dr. Merka�  stellt folgenden Zusatzantrag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizebürgermeister Lopar möchte die Ausschüsse vier und fünf 
zusammenlegen und stellt gem. § 41 K-AGO folgenden 
Abänderungsantrag. Dieser ist von den Gemeinderäten Lopar, Hiessberger, 
Woschitz und Wutte unterzeichnet.  
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Gemeindevorstand Malle berichtet, dass sich der Gemeindevorstand in 
einer dreieinhalbstündigen Diskussion einvernehmlich auf einen Antrag 
geeinigt hat. Es wurde ein Konsens gefunden, welches dem Wahlergebnis 
entspricht. Mit Verwunderung stellt er nunmehr fest, dass 
Vizebürgermeister Lopar, welcher im Gemeindevorstand diesem 
gemeinsamen Antrag zugestimmt hat, innerhalb einer Woche seine 
Meinung ändert.  
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Vizebürgermeister Lopar stellt dar, dass der Spargedanke bei ihm im 
Vordergrund steht, die Inhalte sich auch in seinem Antrag wieder finden und 
er ersucht die Gemeinderäte, seinen Antrag zu unterstützen.  
 
Gemeinderat Hribar stellt in seiner Wortmeldung dar, dass der Antrag der 
BZÖ exakt jenem entspricht, der schon bei der konstituierenden Sitzung 
eingebracht worden ist. Die Menschen kämpfen um jeden Euro. So kann 
nach seiner Meinung auch die Politik sparen. Die Arbeit ist auch mit fünf 
Ausschüssen zu erledigen.  
 
Gemeinderat Dr. Merka�  stellt die Frage wie hoch der Kostenunterschied 
zwischen diesen beiden Anträgen ist.  
 
Vom Amtsleiter Bevc - an welchen diese Frage vom Bürgermeister 
weitergeleitet wurde - wird dargestellt, dass es sich hiebei um drei 
Personen und durchschnittlich drei Sitzungen pro Jahr, plus zusätzlich das 
doppelte Sitzungsgeld für den Obmann, somit um ca. 10 Sitzungsgelder - 
dies bedeutet, um einen Betrag zwischen 700 Euro und 1.000 Euro pro Jahr 
handelt.  
 
Für Gemeindevorstand Lobnik ist es wichtig, dass der Gemeinderat der 
Bevölkerung die Sicherheit vermittelt.  Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise 
ist dieses Sicherheitsbewusstsein von enormer Wichtigkeit. Die Ausschüsse 
haben eine unterschiedliche Fachkompetenz und ein sehr breit gestreutes 
Aufgabengebiet. Wir müssen das Ziel haben, aus den Reihen der 
Ausschüsse möglichst viele Anträge zu erhalten. Diese sollten aber auch 
die entsprechende Qualität aufweisen und müssten daher der Gemeinde 
wesentlich mehr als jene 1.000 Euro  - über die wir nun diskutieren- 
bringen.  
 
Gemeinderat Wutte macht darauf aufmerksam, dass derzeit der 
Mindestlohn für einen Mindestpensionisten 700 Euro beträgt. Es macht 
daher Sinn, die Anzahl der Ausschüsse von sechs auf fünf zu reduzieren. 
Das Thema Energie wird in Zukunft sehr wichtig sein, weshalb dieser 
Ausschuss stärker gestaltet werden soll.  
 
Gemeinderat Woschitz unterstützt den Antrag der BZÖ und weist darauf 
hin, dass in diesem Antrag sämtliche Aufgabenpunkte enthalten sind.  
 
Gemeinderat Dr. Merka�  sieht in der Diskussion eine verdeckte 
Parteipolitik. Mann sollte nicht am falschen Platz sparen, auch wenn 700 
Euro nicht wenig Geld sind. Eine Einsparung kann aber auf eine andere Art 
gelöst werden. 
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So könnte dieses Geld in einen Sozialtopf gegeben werden und würde 
somit für den Sozialbedarf zur Verfügung stehen. Für die Effizienz der 
Ausschüsse ist es aber wichtig, möglichst viel Kompetenz zu erreichen.  
 
Bürgermeister Smrtnik stellt den Antrag zur Geschäftsbehandlung um eine 
Sitzungsunterbrechung. Diesem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Die 
Sitzung wurde somit von 20.05 Uhr bis 20.17 unterbrochen. In dieser Zeit 
fanden Gespräche zwischen den einzelnen Fraktionen im Büro des 
Bürgermeisters statt.  
 
Nach der Sitzungsunterbrechung gab es keine weiteren Wortmeldungen, 
sodass zuerst über den Abänderungsantrag abgestimmt worden ist: 
 
Der Bürgermeister enthielt sich der Stimme. Der Abä nderungsantrag 
erhielt vier Zustimmungen, so dass dieser Antrag mi t vier zu fünfzehn 
Stimmen abgelehnt wurde.  
 
Danach wurde über den Antrag des Gemeindevorstandes abgestimmt: 
 
Auch bei dieser Abstimmung enthielt sich der Bürger meister der 
Stimme. Vierzehn Gemeinderäte stimmten dem Antrag z u. Somit wurde 
der Antrag mit vierzehn zu fünf Stimmen angenommen.   
 
 
Schlussendlich wurde über den Zusatzantrag des Gemeinderates             
Dr. Merka�  abgestimmt: 
 
Bei diesem Antrag enthielten sich die Gemeinderäte Wutte und 
Woschitz der Stimme. 
Der Antrag wurde somit mit siebzehn zu zwei Stimmen  angenommen.  
 
 
Die einzelnen Gemeinderatsfraktionen haben sodann ihre Wahlvorschläge 
eingebracht. Diese wurden vom Amtsleiter verlesen und vom Bürgermeister 
zur Abstimmung gebracht.  
 
Die Wahl der Mitglieder sowie der Obleute in den Au sschüssen 
erfolgte einstimmig.  
 
 
 
Nach diesen Beschlüssen wurden somit nachstehend angeführte 
Ausschüsse mit folgenden Personen gebildet.  
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1.)  Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung 

  

Wirkungskreis: Die entsprechend der Bestimmungen der Kärntner 
Allgemeinen Gemeindeordnung und der Allgemeinen 
Gemeindehaushaltsordnung vorgeschriebenen Kontrolltätigkeit.  
 
Obmann: ÖVP Hilgenfeld Wilhelm 
Mitglied: SPÖ Varch Christian 
Mitglied: BZÖ Hiessberger Martina 
Mitglied: EL Hribar Gabriel 
Mitglied: SPÖ Koschlak Peter 
 

 
 
2.) Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft und  En ergie 

 
Wirkungskreis: Alle Angelegenheiten der Land- und Forstwirtschaft, 
Veterinärwesen, Jagd, Grundverkehr die Verwaltung des 
landwirtschaftlichen Grundbesitzes der Gemeinde, Angelegenheiten 
betreffend die erneuerbaren Energie sowie grenzüberschreitenden 
Angelegenheiten  
 
Obmann: GESK Dr. Stefan Merka �  
Mitglied: SPÖ Ing. Malle Helmut 
Mitglied: BZÖ Wutte Roman 
Mitglied: EL Ošina Wilhelm 
Mitglied: SPÖ Arbeitstein Michael 
Mitglied: ÖVP �upanc Richard 
 

 
 
3.) Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit 

 
Wirkungskreis: Angelegenheiten des Familien und Sozialwesens, der 
Gesundheit, der Alten- und Jugendbetreuung, des Sportes sowie des 
Schul- und Kindergartenwesens. 
 
Obmann: SPÖ Koschlak Peter 
Mitglied: BZÖ Hiessberger Martina 
Mitglied: EL Ošina Wilhelm  
Mitglied: SPÖ Ing. Malle Helmut 
Mitglied: SPÖ Pircer Evelin 
Mitglied: ÖVP Hilgenfeld Wilhelm 
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4.) Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft  

 
Wirkungskreis: Alle Angelegenheiten der Finanzverwaltung, alle abgaben- 
und gebührenrechtliche Maßnahmen, die Finanzierung der Vorhaben, die 
Verwaltung und Führung des Wirtschaftshofes und der 
Wirtschaftsunternehmen der Gemeinde. 
 
Obmann: SPÖ Arbeitstein Michael 
Mitglied: BZÖ Woschitz Adolf 
Mitglied: EL Hribar Gabriel 
Mitglied: SPÖ Lobnik Elisabeth 
Mitglied: SPÖ Varch Christian 
Mitglied: ÖVP Hilgenfeld Wilhelm 

 
 
5.) Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen 

 
Wirkungskreis: Angelegenheiten betreffend des Umweltschutz und des 
Naturschutzes, Müllabfuhr, alle Angelegenheiten betreffend die 
Raumordnung, insbesondere des Flächenwidmungsplanes und der 
Bebauungspläne, Angelegenheiten des Straßenrechtes, die 
Straßenerhaltung, Verwaltung und Führung des Wirtschaftshofes, 
Gewässerverbauung, alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Kanalisation , 
Wasserversorgung und Gebäudeverwaltung. 
 
Obmann: SPÖ Mag. Dr. Jerlich Andreas 
Mitglied: BZÖ Wutte Roman 
Mitglied: EL Orasche Josef 
Mitglied: SPÖ Ing. Malle Helmut 
Mitglied: SPÖ Lobnik Elisabeth 
Mitglied: ÖVP �upanc Richard 

 
 
6.) Ausschuss für Tourismus und  Kultur  

 
Wirkungskreis: Alle Angelegenheiten des Tourismus und der Kultur 
�
Obmann: BZÖ Woschitz Adolf 
Mitglied: SPÖ Varch Christian 
Mitglied: EL Orasche Josef 
Mitglied: SPÖ Pircer Evelin 
Mitglied: SPÖ Mag. Dr. Jerlich Andreas 
Mitglied: ÖVP Hilgenfeld Wilhelm 
�
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3.  Aufteilung der Aufgaben des Bürgermeisters gem.  § 69 Abs. 4 K-
AGO 
  
Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

�
�
Gemäß § 69 Abs. 4 der K-AGO, können Gemeinden mit bis zu 19 
Mitgliedern des Gemeinderates, die Aufgaben des Bürgermeisters nach 
ihrem sachlichen Zusammenhang auf den Bürgermeister und die 
Vizebürgermeister mit Verordnung des Gemeinderates aufteilen, wenn und 
soweit dies im Hinblick auf den durch die Struktur der Gemeinde bedingten 
Arbeitsanfall erforderlich erscheint. Die Übertragung bedarf zu ihrer 
Rechtswirksamkeit die Genehmigung der Landesregierung.  
 
Auf Grund von Anträgen der Gemeinderatsfraktionen hat sich der 
Gemeindevorstand auf folgenden Antrag geeinigt: 
�
�

 
 
 
 
 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, die Übertragung von Aufgaben 
an die beiden Vizebürgermeister mit nachstehender Verordnung 
vorzunehmen:  



��� �������
� �
� � ������	
����
���������������
		�
�����

 
 
 
 
 

Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eise nkappel-Vellach, 
vom 07. 05.2009, Zahl 917-0/2009, 

mit welcher die Aufgaben des Bürgermeisters des eig enen 
Wirkungsbereiches auf den Bürgermeister und die Viz ebürgermeister 

aufgeteilt werden. 
 
 
Aufgrund des § 69 Abs. 4 und 7 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung 
1998 (K-AGO) LGBL. Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl.Nr. 
58/2008 und der von der Landesregierung erteilten Genehmigung wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Die Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches gemäß § 69 Abs. 2 und 3 K-AGO 
werden auf den Bürgermeister und die Vizebürgermeister wie folgt aufgeteilt: 
 
 
 

 
 
Referat I: Bürgermeister      Franz Josef Smrtnik 
                
Alle Angelegenheiten und Aufgaben des eigenen Wirkungsbereiches und 
Behördenaufgaben, soweit diese nicht einem der Vizebürgermeister durch 
Verordnung übertragen werden. Unter anderem sind dies die Angelegenheiten 
betreffend der erneuerbaren Energie, der Finanz, des Personals, die 
gemeindeeigenen Betriebe, die  Land.- und Forstwirtschaft, das Veterinärwesen, 
die Jagdangelegenheiten, der Grundverkehr, die Verwaltung des 
landwirtschaftlichen Grundbesitzes der Gemeinde, die Raumordnung, die 
öffentliche Sicherheit sowie die Feuerwehr. 
�

�
�
�
Referat II:   1. Vizebürgermeister          Harald Kogelnik 
                     
Angelegenheiten betreffend das Bauwesen inklusive aller Hoch.- und 
Tiefbaumaßnahmen, des Umweltschutzes, Soziales, Familien, Jugend, Sport, 
Einrichtungen betreffend die Erziehung und der Bildung, sowie die 
gemeindeeigenen Wohnungen 
�

�
�
�
Referat  III:  2. Vizebürgermeister           Hans Georg Lopar 
�
Angelegenheiten betreffend der Kultur, der Wirtschaft und des Tourismus 
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Die Mitglieder des Gemeindevorstandes haben sich im  Verhinderungsfalle 
wie folgt zu vertreten: 
 
 
 
Den Bürgermeister Franz Josef Smrtnik vertritt:             der 1. Vizebürgermeister, 
                                              
                                                   im  Verhinderungsfalle der 2. Vizebürgermeister  
 
 
 
Den 1. Vizebürgermeister  Harald Kogelnik  vertritt:      der  2. Vizebürgermeister  
                                                                                               Hans Georg Lopar 
 
 
 
Den 2. Vizebürgermeister Hans Georg Lopar vertritt:    der 1. Vizebürgermeister  
                                                                                              Harald Kogelnik 
 
 
 
Gemeindevorstand Malle stellt mit Freude fest, dass auch hier ein Konsens 
gefunden wurde. Er selbst hatte in den letzten zwei Jahren Referate über und 
konnte sich nicht nur von der Schönheit der Aufgabe überzeugen, sondern hat 
auch die Erfahrung gemacht, dass diese Aufgabe sehr arbeitsintensiv ist. 
Außerdem wurde vom Vizebürgermeister Kogelnik ein Antrag gestellt, einen Teil 
der Bezüge in den Sozialfonds einzuzahlen.  
 
Gemeinderat Hribar ist mit diesem Konsens nicht zufrieden. Die 
Referatsaufteilung hätte sich die Gemeinde ersparen können. Leider will die SPÖ 
Fraktion nicht sparen. Er erwarte sich aber, dass von den Referenten eine gute 
Arbeit geleistet wird.  
 
Bürgermeister Smrtnik wundert sich darüber, dass dieser Antrag - bei welchem 
ein Sparpotential von 18.000 Euro vorhanden wäre - viel weniger diskutiert wird 
alle beim vorherigen Antrag, bei dem es nur um 700 Euro ging. Der Vorschlag von 
Vizebürgermeister Kogelnik einen Sozialtopf einzurichten ist gut. Mit diesem 
können notwendige Hilfen schnell und effizient erledigt werden.  
�
�
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
�
�
�

�
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4.  Verordnung gemäß § 29 K-AGO; Entschädigung 
 

Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

�
Gemäß § 29  Abs. 2-5 der K-AGO, hat der Gemeinderat die Entschädigung 
(auf Sitzungsgeld) und wenn Beschlüsse nach § 69 Abs. 4 leg. cit. gefasst 
wurden, auch die monatlichen Bezüge für die Vizebürgermeister - für die 
Dauer der Gemeinderatsperiode  - mittels Verordnung zu beschließen.  
 
Derzeit beträgt das Sitzungsgeld 0,9 % des monatlichen Bezuges eines 
Nationalratsabgeordneten, das sind brutto € 73,44 je Sitzung und die 
Aufwandsentschädigung für die Vizebürgermeister 9,6 % des monatlichen 
Bezuges eines Nationalratsabgeordneten, das sind monatlich € 783,36 
brutto. 
 
Der Bürgermeister sowie die beiden Vizebürgermeister haben vereinbart, 
einen Teil Ihrer Bezüge monatlich in einen Sozialfonds einzuzahlen, um 
damit soziale Härten unserer Bürger abzufedern. Selbstverständlich wird 
jedes Mitglied des Gemeinderates eingeladen, sich bei dieser Aktion zu 
beteiligen.  
 
 

 
 
 
 
 

 Verordnung    des Gemeinderates der Marktgemeinde  
Eisenkappel-Vellach, vom  07.05.2009, Zahl: 917-0/2 009, 

 mit der die Entschädigung der Mitglieder des Gemei nderates, des 
Gemeindevorstandes und der Ausschüsse festgelegt we rden 

 
 
 
Gemäß § 29 Abs. 2 bis 4 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO, 
LGBl. Nr. 66/1998, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 58/2008 wird 
verordnet: 
 
 
 

§ 1 
Sitzungsgeld 

 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehende Verordnung beschließen: 
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(1) Den Mitgliedern des Gemeinderates, des Gemeindevorstandes und der 
Ausschüsse der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach gebührt, soweit sie nicht 
Anspruch auf einen Bezug nach § 29 Abs. 4 K-AGO oder als Bürgermeister 
haben, für den Tag, an dem sie an einer Sitzung teilgenommen haben, ein 
Sitzungsgeld. 
 
 
 
(2) Wird ein Mitglied des Gemeinderates an einem Sitzungstag in ein und 
derselben Sitzung durch ein oder in zeitlicher Abfolge mehrere Ersatzmitglieder 
des Gemeinderates – bei Ausschusssitzungen auch durch ein oder in zeitlicher 
Abfolge mehrere Mitglieder des Gemeinderates – vertreten, so gebührt das 
Sitzungsgeld nur für ein einziges an der Sitzung teilnehmendes Mitglied 
(Ersatzmitglied). Die Aufteilung hat durch die in Betracht kommende 
Gemeinderatspartei zu erfolgen. 
 

§ 2 
Höhe des Sitzungsgeldes 

 
Das Sitzungsgeld wird pro Tag mit 0,9% des monatlichen Bezuges eines 
Nationalratsabgeordneten festgesetzt. 
 

§ 3 
Sitzungsgeld für Ausschussobmänner 

 
Den Obmännern der Ausschüsse gebührt für jene Ausschusssitzungen, bei denen 
sie den Vorsitz führen, das gemäß § 2 dieser Verordnung festgesetzte 
Sitzungsgeld im doppelten Ausmaß. Diese Bestimmung gilt selbst dann, wenn sie 
mehrere Obmannfunktionen ausüben. 

 
§ 4 

Bezug für Mitglieder des Gemeindevorstandes 
 

(1) Den Mitgliedern des Gemeindevorstandes, die mit Aufgaben gemäß § 69 Abs. 
4, 5 oder 6 betraut wurden, gebührt – ausgenommen dem Bürgermeister – ein 
monatlicher Bezug. 

 
(2) Der Bezug beträgt für jedes Mitglied, das mit Aufgaben im Sinne des Abs. 1 

betraut wurde 9,6% des monatlichen Bezuges eines Mitgliedes des 
Nationalrates. 

 
§ 5 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages des Anschlages an der 
Amtstafel des Gemeindeamtes in Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 28.03.2003 Zahl 
704-0/03, außer Kraft. 
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Der Bürgermeister: 
 

 
Franz Josef Smrtnik 

Angeschlagen am:   

Abgenommen am: 
 
 
 
 
Gemeinderat Wutte findet das Sitzungsgeld als sehr gering bemessen, und 
versteht nicht, dass von diesem jetzt noch ein Teil in einen Sozialtopf bezahlt 
werden soll. Für Pendler ist die Teilnahme an der Sitzung sehr aufwendig.  
 
Bürgermeister Smrtnik stellt fest, dass die Teilnahme am Sozialfonds freiwillig ist 
und nur jene Gemeinderäte einzahlen sollen, die dies erstens können und 
zweitens auch wollen.  
 
Gemeindevorstand Lobnik antwortet auf die Wortmeldung von Gemeinderat 
Wutte, dass Gemeinderäte nur jene sein können, welche den ordentlichen 
Wohnsitz in der eigenen Gemeinde haben und somit zu den Sitzungen nicht 
Pendeln brauchen.  
 
Gemeinderat Wutte antwortet darauf, dass er derzeit die ganze Woche in 
Burgenland stationiert ist, und extra wegen der Sitzung nach Bad Eisenkappel 
gereist ist, um seine Wähler nicht im Stich zu lassen.  
 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 
 
5.   Neubestellung eines Mitgliedes und Ersatzmitgl iedes der    
     Grundverkehrskommission 
        Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

�
�
Gemäß § 11 Abs. 1 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes 2002, ist bei 
jeder Bezirksverwaltungsbehörde - für den Bereich des politischen Bezirkes 
- eine Grundverkehrskommission errichtet. Nach Abs. 2 dieses 
Paragraphen besteht die Grundverkehrskommission - neben den  
 
Mitgliedern von rechtskundigen sowie fachkundigen  Personen die von der 
Landesregierung ernannt werden - einem fachkundigen Mitglied aus dem 
Bereich der Landwirtschaftskammer auch ein Vertreter jener Gemeinde in 
der das Grundstück oder dessen größerer Teil gelegen ist. Die Bestellung 
erfolgt auf die Dauer der Gemeinderatsperiode. 
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Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge Herrn 
�upanc Richard  als ordentliches Mitglied und Herrn  Orasche Josef als 
Ersatzmitglied der Grundverkehrskommission bestellen. 
 
 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge Herrn 
Franz Josef Smrtnik als ordentliches Mitglied und Herrn �upanc Richard  
als Ersatzmitglied der Jagd- und Wildschadenskommission bestellen. 
 
 

 
 
 
 
 
Gem. § 11 Abs. 3 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes, ist ein in Kärnten 
selbstständig erwerbstätiger Landwirt als Mitglied (Ersatzmitglied) zu 
bestellen. 
 
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
�
�

�
�
�
�
�����������Nominierung eines Mitgliedes und Ersatzmitgliedes d er    

     Jagd- und Wildschadenskommission 
               Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

�
Zur Schlichtung etwaiger Streitigkeiten im Falle von Jagd- und Wildschäden 
hat die Gemeinde – gem. § 77 Kärntner Jagdgesetz 2000 - ein Mitglied 
sowie ein Ersatzmitglied für die Jagd- und Wildschadenskommission zu 
bestellen.  
�
�

�
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
�
�

�
�
�
�
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Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge Herrn 
Hans Georg Lopar als ordentliches Mitglied und Herrn Harald Kogelnik 
als Ersatzmitglied der Ortsbildpflegekommission, bestellen. 

�

�
�
	����������Nominierung eines Mitgliedes und Ersatzmitgliedes d er    

     Ortsbildpflegekommission 
        Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

 
 
Gem. § 11 Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990, hat der Gemeinderat ein 
Mitglied sowie ein Ersatzmitglied der Ortsbildpflegekommission auf die 
Dauer seiner Funktionsperiode zu bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 
8. Annahmeerklärung Fördervereinbarung WVA BA5; Sch lossfeld 
       Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Hans Georg Lopar 

�
�
Im Bereich der Thurngründe am Schlossfeld wurde von der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach die Erweiterung der Wasserversorgung beschlossen 
und bereits durchgeführt. Dafür wurden Kosten in der Höhe von 32.150.— 
Euro vorgesehen und in den Voranschlag eingebaut. Die Verrechnung 
erfolgt im Wege über den ordentlichen Haushalt der Gemeinde. 
 
Mittlerweile wurde uns sowohl vom Kärntner Wasserwirtschaftsfonds eine 
Förderung in der Höhe von 3.858. — Euro und vom Lebensministerium eine 
Bundesförderung in der Höhe von 5.655. — Euro beide in Form von 
Investitionskostenzuschüssen zugesagt.  
 
Die Landesförderung wird als rückzahlbares Darlehen, nach den 
Bestimmungen des § 10, nach den Förderrichtlinien 2008 gewährt und ist 
mittels Annahmeerklärung durch den Gemeinderat zu beschließen. Diese 
bildet einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses.  
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Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge 
vorgenannte Förderverträge (Kärntner Wasserwirtschaftsfonds Zahl             
K-WWF-311/3/2009, Kommunalkredit Antragsnummer A802629) 
annehmen.  

 
 
 
Ebenso ist die Bundesförderung durch die Annahme des Fördervertrages 
der Kommunalkredit vom Gemeinderat zu beschließen. Auch der 
Fördervertrag bildet einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses.  
 
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 
 
9. Annahmeerklärung Fördervereinbarung PAB ABA102; Schlossfeld 
       Berichterstatterin im Gemeinderat: GV Elisabeth Lobnik�
�
Im Bereich der Thurngründe am Schlossfeld wurde von der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach die Erweiterung der Abwasserbeseitigung beschlossen 
und bereits durchgeführt. Dafür wurden Kosten in der Höhe von 44.150.— 
Euro vorgesehen und in den Voranschlag eingebaut. Die Verrechnung 
erfolgte im Wege des Vorhabens BA 010 im Bereich des außerordentlichen 
Haushaltes der Gemeinde. 
 
Mittlerweile wurde uns sowohl vom Kärntner Wasserwirtschaftsfonds eine 
Förderung in der Höhe von 10.155. — Euro und vom Lebensministerium 
eine Bundesförderung in der Höhe von 7.258. — Euro beide in Form von 
Investitionskostenzuschüssen zugesagt.  
 
Die Landesförderung wird als rückzahlbares Darlehen nach den 
Bestimmungen des § 10, nach den Förderrichtlinien 2008 gewährt und ist 
mittels Annahmeerklärung durch den Gemeinderat zu beschließen. Diese 
bildet einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses.  
 
Ebenso ist die Bundesförderung durch die Annahme des Fördervertrages 
der Kommunalkredit vom Gemeinderat zu beschließen. Auch der 
Fördervertrag bildet einen integrierten Bestandteil dieses Beschlusses.  
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�
�
   Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
�

�
�
�
10. Annahmeerklärung Fördervereinbarung WVA BA6; Di gitalisierung    
      Leitungsnetz 
Berichterstatter im Gemeinderat: GV Ing. Helmut Malle 

�
�
Für das Jahr 2009 wurde eine Bedarfszuweisung vom Amt der Kärntner 
Landesregierung - in der Höhe von 10.000 Euro - als Beitrag zur 
Digitalisierung des Leitungsnetzes der Wasserversorgungsanlage unserer 
Gemeinde gewährt.  
 
Mittlerweile wurden entsprechende Firmen ausfindig gemacht, Anbote 
verhandelt und auch die Bundesförderungen beantragt. Die Gesamtkosten 
in der Höhe von 45.000.— Euro für die insgesamt ca. 20 Kilometer 
Leitungslängen werden vom Bund zu 50 % gefördert. Ein entsprechender 
Finanzierungsplan ist noch nicht vorhanden und wird noch heuer 
gemeinsam mit der Sanierung der Boschtl-Quelle, Kauf der Quelle des 
Pfarrers sowie die Fassung dieser, zur Beschlussfassung vorgelegt. Um die 
Annahme der Bundesförderung nicht zu verzögern ist der entsprechende 
Fördervertrag vom Gemeinderat anzunehmen. Dieser bildet einen 
integrierten Bestandteil dieses Beschlusses. 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
�
�
11. Aktion Ortsplanung; Verpflichtungserklärung 

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge 
vorgenannte Förderverträge (Kärntner Wasserwirtschaftsfonds Zahl           
K-WWF-83/1/2009, Kommunalkredit Antragsnummer A802630) 
annehmen.  

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Fördervertrag vom 31.03.2009, Antragsnummer A 900117 annehmen. 
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Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 

 
 
Vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 20-Gemeindeplanung wurden 
der Gemeinde über die Aktion Ortsplanung zwei Förderungen gewährt. 
 
Die erste Förderung betrifft den Bebauungsplan und das 
Gestaltungskonzept bei der Ortseinfahrt. Diese beträgt 4.242.— Euro und 
ist für spezielle Ortsplanungsangelegenheiten vorgesehen.  
 
Der Auftrag zur Umsetzung dieser Planung erfolgte über den Architekten 
Klingbacher ZT GesmbH sowie das Büro Lagler, Wurzer und Knappinger 
Ziviltechniker GmbH.  
 
Um in den Genuss dieser Förderung zu kommen, ist vom Gemeinderat eine 
Verpflichtungserklärung über die widmungsgemäße Verwendung sowie 
über den inhaltlichen Planungsablauf zu beschließen bzw. zu 
unterzeichnen. Die Verpflichtungserklärung bildet einen integrierten 
Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Die zweite Förderung betrifft die Überarbeitung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes. Diese Förderung wurde bereits im 
Finanzierungsplan vom Februar dieses Jahres eingebaut und ist ebenso 
vom Gemeinderat mittels Verpflichtungserklärung zu beschließen. 
 
Vom DI Kaufmann liegt bereits ein Anbot für die Erstellung des Orts- 
Entwicklungskonzeptes vor. Zwei weitere Anbieter - dies sind das Büro 
Lagler, Wurzer und Knappinger sowie Herr Mag. Dr. Silvester Jernej - 
wurden vom Amt eingeladen, ein entsprechendes Anbot auf Grundlage der 
vorhandenen Kennzahlen zu stellen.  
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
�

�
�
Vor verlesen des nichtöffentlichen Tagesordnungspun ktes                         
12. Abschreibung uneinbringlicher Abgaben , werden folgende 
Anfragen und Anträge verlesen: 
�
Folgende Anfragen werden verlesen und umgehend vom 
Bürgermeister beantwortet: 
�

Antrag:  
 
Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge die 
beiden Verpflichtungserklärungen wie im Bericht angeführt beschließen. 
 



��� �������
� �
� � ������	
����
���������������
		�
�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Der Bürgermeister berichtet - mit dem Einleitsatz „Vor der Wahl ist nicht 
nach der Wahl“ - dass er mittlerweile Gespräche mit Herrn Thurn Georg und 
Herrn Steinacher Christoph geführt hat. Es wurde eine einvernehmliche 
Regelung gefunden. Auch mit Landesrat Martinz wurden Gespräche geführt 
und wurde sichergestellt, dass die Finanzierung von dieser Seite auch 
garantiert ist. Vom Amt der Kärnten Landesregierung Herrn Kienleitner wird 
die Hochobir-Straße am 13.05.2009 besichtigt und wird diese in zwei 
Etappen ausgebaut.  
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Die Hochobir-Straße wird als Mautstraße der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Dies kommt auch den neuen Betreiber auf der Eisenkappler Hütte 
zugute. Trotzdem appelliert er an alle, die vorhandenen Fußwege nicht 
gänzlich abzulehnen.  
 
Gemeindevorstand Ing. Malle ist mit der Beantwortung dieser Frage 
einverstanden und freut sich über den Gesinnungswandel des 
Bürgermeisters. Immerhin hat dieses Projekt die SPÖ initiiert und finanziert.  
 
Der Fragesteller erklärt sich mit der Beantwortung für zufrieden. 
 

 
 
 
Folgende zweite Anfrage wurde ebenfalls von der SPÖ-
Gemeinderatsfraktion gestellt. 
�
�
�
�
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Die SPÖ-Gemeinderatsfraktion hat gem. § 41 der K-AGO nachstehenden 
Antrag eingebracht: 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Dieser Antrag wird nach Abstimmung dem Ausschuss für Familie, Soziales 
und Gesundheit zugewiesen. 
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Die SPÖ-Gemeinderatsfraktion hat gem. § 41 der K-AGO nachstehenden 
Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag wird nach Abstimmung dem Ausschuss für Finanzen und 
Wirtschaft zugewiesen.  
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Die ÖVP-Gemeinderatsfraktion hat gem. § 41 der K-AGO nachstehenden 
Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag wird nach Abstimmung dem Ausschuss für Familie, Soziales 
und Gesundheit zugewiesen.  
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Die ÖVP-Gemeinderatsfraktion hat gem. § 41 der K-AGO nachstehenden 
Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag wird nach Abstimmung dem Ausschuss für Umweltschutz und 
Bauwesen zugewiesen.  
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Die EL-Gemeinderatsfraktion hat gem. § 41 der K-AGO nachstehenden 
Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag wird nach Abstimmung dem Ausschuss für Finanzen und 
Wirtschaft zugewiesen.  
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Die EL-Gemeinderatsfraktion hat gem. § 41 der K-AGO nachstehenden 
Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag wird nach Abstimmung dem Ausschuss für Familie, Soziales 
und Gesundheit zugewiesen.  
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12. Abschreibung uneinbringlicher Abgaben  
Berichterstatter im Gemeinderat: BGM Franz Josef Smrtnik 

 
 
Dieser Tagesordnungspunkt findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, 
zumal der Bericht personenbezogene Daten beinhaltet.  
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